
Deine Leistung. 
Deine Gewerkschaft. 

Für Dich.

die Bezahlung. Eine Beschäftigung in Teilzeit darf kein Argu-
ment für eine niedrigere Eingruppierung sein. Du hast genauso 
Anspruch auf die Leistungen aus dem Tarifvertrag wie deine 
Kolleg*innen, die Vollzeit arbeiten! Seit 2019 können Beschäftig-
te eine sogenannte Brückenteilzeit, also eine zeitlich begrenzte 
Teilzeit, beantragen. Dafür müssen allerdings bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein. 

Minijobs

Minijobs sind Beschäftigungsverhältnisse, die ein monatliches 
Entgelt von 520 Euro nicht übersteigen dürfen. Minijobs sind 
nicht sozialversicherungspflichtig. Arbeitgeber*innen zahlen le-
diglich einen Pauschalbetrag. Auch von der Rentenversicherung 
können sich Beschäftigte im Minijob befreien lassen. Es werden 
auch keine Beiträge in die Arbeitslosen- und Pflegeversicherung 
abgeführt. Minijobber*innen haben folglich auch keine Ansprü-
che auf Arbeitslosengeld und sorgen zumeist nicht fürs Alter vor. 
Als Gewerkschaft setzen wir uns deshalb dafür ein, dass Arbeit ab 
der ersten Stunde sozialversicherungspflichtig ist. 

Aber die fehlende soziale Absicherung ist nicht das einzige 
Problem. Frauen arbeiten in Minijobs häufig in weniger quali-
fizierten Tätigkeiten. Gleichzeitig gelingt nur sehr wenigen Frauen 
der Sprung vom Minijob in eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung. Minijobs sind eine berufliche Sackgasse! Außerdem 
bieten Minijobs meist keine Möglichkeiten zur Weiterqualifizie-
rung und zum beruflichen Auf-stieg.

Das solltest du wissen: 

Auch im Minijob hast du Rechte! Dazu gehört beispielweise die 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, aber auch der Anspruch auf 

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind Be-
schäftigungsverhältnisse mit besonders geringem 
Entgelt, keiner sozialen Absicherung und einer un-
gewissen Zukunft. Frauen arbeiten deutlich öfter in 
solchen Beschäftigungsverhältnissen als Männer. 
Ein zusätzliches Problem: Frauen arbeiten häufi-
ger unterhalb ihrer eigentlichen Ausbildung oder 
Qualifikation. Und das hat Folgen: Frauen verdie-
nen weniger, sorgen weniger für das Alter vor und 
haben weniger soziale Absicherung. Als Gewerk-
schaft NGG setzen wir uns dafür ein, dass für alle 
Beschäftigungsverhältnisse klare Regeln gelten! 
Wir sorgen dafür, dass deine Leistung die Anerken-
nung findet, die sie verdient! Ganz egal, ob du in 
Vollzeit, Teilzeit oder im Minijob arbeitest. 

Teilzeit

Gerade Frauen arbeiten häufig in Teilzeit, um Familie und Beruf 

vereinbaren zu können. Sie pflegen häufiger Angehörige oder 

kümmern sich um Kinder. Die NGG setzt sich dafür ein, dass Teil-

zeitbeschäftigte genauso behandelt werden, wie Beschäftigte in 

Vollzeit. Das gilt insbesondere bei der korrekten Eingruppierung, 

bei der Vergütung von Mehrarbeit, beim Anspruch auf Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld und beim Zugang zu Weiterbildung. 

Das solltest du wissen: 

Nur weil du weniger Stunden arbeitest, heißt das nicht, dass du 
weniger Rechte hast als Vollzeitbeschäftigte in deinem Betrieb. 
Laut § 4 des Teilzeitbefristungsgesetzes haben Beschäftigte in 
Teilzeit dieselben Rechte wie ihre Kolleg*innen in Vollzeit. Teil-
zeitbeschäftigte dürfen im Betrieb nicht schlechter behandelt 
werden als vergleichbare Vollzeitbeschäftigte. Das gilt auch für 

Anerkennung. 
Für Deine Leistung.

Deine Leistung. 
Deine Gewerkschaft. 
Für Dich.

Prekäre Beschäftigung



Anerkennung.  
Für Deine Leistung.

Urlaub. Wie in jedem anderen Beschäftigungsverhältnis hast du 
Anspruch auf einen Arbeitsvertrag. Unabhängig vom Arbeits-
vertrag gelten auch für Minijobber*innen Kündigungsfristen. 
Das bedeutet, dass deine Beschäftigung nicht von einem Tag 
auf den anderen beendet werden darf. Selbstverständlich gilt 
auch für Minijobber*innen der Mindestlohn, die Einhaltung muss 
dokumentiert werden. 

Befristungen

Ein befristetes Arbeitsverhältnis endet, ohne dass eine Kündigung 

nötig ist. Frauen arbeiten häufiger in befristeten Arbeitsverhält-

nissen als Männer. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen zwei 

Arten von Befristungen: Befristungen mit und ohne Sachgrund. 

Ersteres können beispielweise Vertretungen oder zeitlich befris-

tete Projekte sein. Befristungen ohne Sachgrund sind in der 

Regel nur für eine Dauer von zwei Jahren zulässig. Ausnahmen 

gelten beispielsweise für ältere Arbeitnehmer*innen. 

Für Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen bedeutet das 

weniger Planbarkeit, ein hoher Druck und schlechtere Chancen 

zum Beispiel für Kredite oder bei der Wohnungssuche. 

Das solltest du wissen

In deinem Betrieb darf es keine Unterscheidung in Beschäftigte 

erster und zweiter Klasse geben! Du profitierst genauso von 

Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen wie Kolleg*innen in 

unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Das gilt auch für die Eingrup-

pierung. 

Das kannst du tun:

Oftmals versuchen Arbeitgeber*innen, Beschäftigte in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen schlechter zu behandeln. Es ist 

auch Aufgabe des Betriebsrates dafür zu sorgen, dass die Rechte 

von befristet Beschäftigten eingehalten werden. Trotzdem ist es 

natürlich wichtig, dass auch du deine Rechte kennst!

Falls du unsicher bist, was deine Rechte angeht, hilft dir deine 

NGG-Region vor Ort weiter. 

NGG VOR ORT

Deine Leistung.  
Deine Gewerkschaft.  
Für Dich.

Persönliche Daten 
 Ich werde Mitglied der 

NGG ab

Vorname Nachname

Straße und Hausnummer

PLZ Ort       weiblich 

Geburtsdatum Nationalität       männlich

Telefon Mobiltelefon

E-Mail privat E-Mail dienstlich

Übertritt von der Gewerkschaft dort Mitglied seit

Berufliche Daten

Name des Betriebes/Konzerns Standort des Betriebes/der Filiale

Straße und Hausnummer des Betriebes/der Filiale

PLZ Ort

    in Ausbildung
von bis     teilzeitbeschäftigt

Std./Woche

beschäftigt als

monatliches  
Bruttoein- 
kommen

geworben von Tarifgruppe

Datenschutzhinweis
Meine personenbezogenen Daten werden durch die NGG unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und 
Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden 
meine Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte 
weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit meiner gesonderten Einwilligung. Die europäi-
schen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz 
und eine Version der Datenschutzhinweise zum Ausdrucken kann ich unter www.ngg.net/datenschutz abrufen.

Datum Unterschrift

Lastschriftmandat
Ich ermächtige die NGG, Beiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die von der NGG auf mein Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 
acht Wochen (ab Belastungsdatum) die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Meine Verpflichtung zur Beitragszahlung bleibt hiervon unberührt.

DE
   IBAN      BLZ                                                              Kontonummer

     Beitragszahlung:

      monatlich 

      vierteljährlichKreditinstitut (Name) BIC

Der Monatsbeitrag beträgt 1% des jeweiligen Bruttotarifeinkommens. Ich bin damit einverstanden, dass diese 
Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Eine Kündigung muss für eine Wirksamkeit spätestens 
sechs Wochen vor Quartalsschluss bei dem zuständigen NGG-Regionalbüro schriftlich erfolgen. Bis zum Ende 
der Mitgliedschaft besteht Beitragspflicht. Die NGG wird mir meine Mandatsreferenz mitteilen. Mir ist bekannt, 
dass ich die Abbuchungs termine für einzelne Lastschriften im Internet einsehen kann (www.ngg.net/sepa). Ich 
entbinde die NGG ausdrücklich  von weiteren Mitteilungspflichten für einzelne Lastschrifteinzüge. 
Hiermit trete ich der Gewerkschaft NGG bei und erkenne ihre Satzung an.

Datum Unterschrift

Ausfüllen, unterschreiben und deinem/ deiner Betriebsrat*in bzw.  
deiner zuständigen NGG-Region geben oder per Post an die NGG  
senden: Gewerkschaft Nahrung- Genuss-Gaststätten,  
Haubachstraße 76, 22765 Hamburg.

Mitglied werden
In ihrem Job gibt Claudia immer 100 Prozent. Nachmittags 

gehört ihre ganze Aufmerksamkeit ihrer Tochter.

 Ob Teilzeit oder 
Vollzeit,ich gebe
         immer 100%.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
ist die Interessenvertretung für alle Frauen in der 
Lebensmittelindustrie, im Bäckerhandwerk und im 
Gastgewerbe. Denn gute Arbeitsbedingungen und mehr 
Geld gibt es nicht von selbst. Ob Lohn- und Gehalts-
erhöhungen, faire Ausbildungsvergütung, gut geregelte 
Arbeitszeiten oder Urlaubsgeld: All diese Dinge müssen 
durchgesetzt werden – und dafür braucht es NGG als 
starke Gemeinschaft an deiner Seite!

Mehr Informationen zum Thema prekäre  
Beschäftigung

Minijobs: Alles,
was Sie wissen
müssen, DGB

FAQ Befristung,
DGB

FAQ Teilzeit,
DGB
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